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Kantonales Laboratorium 

 
 
Leitlinie zur Beurteilung von Tätowier- und Permane nt Make up- Far-
ben für Betreiber von Tattoo- und PMU- Studios 

 
Die vorliegende Leitlinie soll Sie bei der 
Auswahl von Tätowiertinten und PMU bera-
ten, um sicherzustellen, dass Sie gesetzes-
konforme Produkte für Ihre Tätigkeit ver-
wenden. Wenden Sie sich bei Fragen an 
die für Sie zuständige Behörde, welche Sie 
bei Fragen unterstützen kann.  
Da die gesetzlichen Bestimmungen Verän-
derungen unterliegen, müssen Sie sich re-
gelmässig vergewissern, ob die gesetzli-
chen Bestimmungen geändert wurden.  
Die vorliegende Leitlinie ist gültig für das 
Jahr 2009.  
 
Welche gesetzlichen Grundlagen gelten 
für Tätowiertinten und PMU? 

Die Anforderungen an die chemische und 
mikrobiologische Qualität von Tätowiertin-
ten und PMU sind hauptsächlich in den zwei 
unten aufgeführten Verordnungen fest-
gehalten: 
 
Verordnung über Gegenstände für den 
Humankontakt (Humankontakt-Verordnung; 
HKV)  
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c817_023_41.h
tml 
 
Verordnung über kosmetische Mittel (VKos)  
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c817_023_31.h
tml 
 
Was müssen Sie generell bei der Aus-
wahl von Tätowiertinten beachten? 

Verlangen Sie vom Lieferanten eine schrift-
liche Bestätigung, dass das Produkt der 
Schweizer Gesetzgebung (Humankontakt-
verordnung (HKV)) entspricht.  
Lassen Sie sich von Ihrem Lieferanten 
schriftlich eine Versicherung geben, dass 
das Produkt mindestens der Europaratsre-
solution aus dem Jahre 2003 entspricht: 
Resolution ResAP(2003)2 

on tattoos and permanent make-up 
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=45869. 
Lassen Sie sich nicht von Aussagen täu-
schen, dass das Produkt der europäischen 
Gesetzgebung über Tätowiertinten ent-
spricht – eine solche Gesetzgebung exis-
tiert bisher nicht! 
 
Welche Informationen müssen auf der 
Verpackung oder der Produktdokumen-
tation mindestens vorhanden sein? 

- Inhaltsstoffverzeichnis 
- Mindesthaltbarkeitsdatum 
- Chargen-Nummer 
- Anwendungs- und Warnhinweise 
 
Was müssen Sie bei der Beurteilung des 
Inhaltsstoffverzeichnisses beachten? 

Eine allgemeine Angabe von Inhaltsstoffen 
wie: „Konservierungsstoffe/Preservatives“, 
„Tenside/Surfactants“, „Organische Pig-
mente/organic pigments“, „Emulgatoren/ 
Emulsifier“ ohne Nennung der einzelnen 
Stoffe ist nicht zulässig!  
Verlangen Sie in solchen Fällen auf jeden 
Fall genaue Angaben, um welche Einzel-
stoffe es sich handelt. Verwenden Sie keine 
Produkte von denen Sie vom Hersteller kei-
ne detaillierten Angaben erhalten können! 
 
Welche Pigmente sind in Tätowiertinten 
und PMU in der Schweiz nicht zugelas-
sen? 

Nicht zugelassen oder verboten sind alle 
Pigmente welche auf der Negativliste  der 
HKV (Anhang 1)  rsp. der VKos  im Anhang 
2 in den Spalten 2-4  aufgeführt sind. Dies 
sind ungefähr 100 Stoffe. Produkte welche 
solche Pigmente enthalten dürfen nicht ver-
wendet werden. 
Für eine erste Beurteilung achten Sie auf 
die unten aufgeführten Pigmente.  
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Produkte, welche diese nicht zugelasse-
nen Pigmente , enthalten, dürfen Sie nicht 
verwenden :  
Colour Index (C.I.):  
11680, 11710, 12075, 12370, 21100, 
21108, 51319, 71105, 73900, 73915, 74260 
(Die Liste ist nicht abschliessend!) 

 
Welche Konservierungsstoffe sind in der 
Schweiz zugelassen? 

Zugelassen sind in der Schweiz nur Kon-
servierungsstoffe, welche auch für Kosme-
tika, welche auf der Haut verbleiben zuge-
lassen sind (VKos, Anhang 3; Positivlis-
te). Die Liste ist deckungsgleich mit der eu-
ropäischen Kosmetikrichtlinie.  
Für eine erste Beurteilung achten Sie auf 
die unten aufgeführten Konservierungsstof-
fe.  

Produkte, welche diese nicht zugelasse-
nen Konservierungsstoffe , enthalten, dür-
fen Sie nicht verwenden :  

- Benzisothiazolinone (Benzisothiazo-
lone),  

- Methyldibromo glutaronitril,  
- Octylisothiazolinone (Octhilinone), 
- Phenol  

 (Die Liste ist nicht abschliessend!) 
Streng genommen sind auch keine Kombi-
nationen von Konservierungsstoffen zuläs-
sig. 
 

Wie können Sie sich vor toxischen Ver-
unreinigungen schützen? 

Tätowiertinten und PMU dürfen keine CMR-
Stoffe enthalten. CMR-Stoffe sind Stoffe, 
welche in begründetem Verdacht stehen 
kanzerogene, mutagene oder reprodukti-
onstoxische Eigenschaften aufzuweisen. 
Verlangen Sie von Ihren Lieferanten Analy-
sen-Zertifikate oder andere Dokumente, 
welche belegen, dass die Produkte keine  
kanzerogenen primären aromatischen 
Amine , keine kanzerogenen polyzykli-
schen aromatischen Kohlenwasserstoffe  
(PAH oder PAK) sowie keine N-
Nitrosamine  (insbesondere Nitrosodietha-
nolamin oder Nitrosomorpholin) enthalten. 
 
Was müssen Sie weiter beachten? 

Tätowiertinten und PMU dürfen nicht par-
fümiert sein. Achten Sie auf Inhaltsstoffan-
gaben wie Fragrance, Perfume, Aroma, 
Duftmittel  oder ähnliche. Produkte mit sol-
chen Angaben dürfen nicht verwendet wer-
den. 

Verwenden Sie keine handelsüblichen 
Tuschen  (Pelikan, Rotring, Talens etc.). 
Dies gilt auch für das Anfertigen eventueller 
Vorzeichnungen auf der Haut. Diese Pro-
dukte sind nicht für diesen Zweck entwickelt 
und geprüft worden und entsprechen auch 
nicht der Gesetzgebung für kosmetische 
Mittel. 

 
 
 
 
Kontakt für Studios im Kanton Basel-Stadt: 
 
Kantonales Laboratorium Basel-Stadt 
Postfach 
CH-4012 Basel 
+41 61 385 25 00 
Sekr.kantonslabor@bs.ch 
 
 
Kontakt für Studios in anderen Kantonen: 
 
Entnehmen Sie die Kontaktinformationen aus der Webseite www.kantonslabor.ch 
 


